HeRos
HumanResources Development

Vermittlungsvertrag

Zwischen:

Name: ______________________________ Vorname: ______________________ geb.am:____________

PLZ:___________ Wohnort: __________________________________ Strasse: ______________________

(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt)

und:

HeRos Personaldienstleistungen GbR

97769 Bad Brückenau, Am Hofgrund 5


vertreten durch
_______________________________________________

(nachfolgend „
Vermittler“ genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vertragsgegenstand

(1) Der Vermittler verpflichtet sich, sich um eine neue Arbeitsstelle für den Auftraggeber zu bemühen.

(2) Der Vermittler schuldet dem Auftraggeber keine bestimmte Vorgehensweise, keinen bestimmten Umfang und keinen Erfolg seiner Tätigkeit.

(3) Der Vermittler kann, unabhängig von diesem Vertrag, den Auftraggeber bei seiner Arbeitssuche kostenpflichtig unterstützen.

(4) Eine Vermittlung liegt auch dann vor, wenn der Auftraggeber sich selbständig erfolgreich um eine Stelle bzw. bei einer der Firmen bewirbt, die ihm vom Vermittler benannt wurden oder wenn der Vermittler ihn bei einer eigenen Bewerbung berät oder unterstützt und diese zu einem neuen Arbeitsvertrag führt.

(5) Auch Kontakte und Stellenangebote, die der Vermittler für den Auftraggeber mit Hilfe von Zeitungsanzeigen oder mithilfe des Internets individuell oder automatisiert herstellt, und die zu einem neuen Arbeitsvertrag führen, gelten als Vermittlung.

(6) Der Auftraggeber stellt dem Vermittler alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Der Datenschutz wird im gesetzlichen Umfang gewährleistet.
Die Aufbewahrungsfrist für alle Unterlagen und Daten beträgt drei Jahre.

(7) Der Vermittler informiert den Auftraggeber in angemessenem Umfang über seine Aktivitäten zur Arbeitssuche des Auftraggebers.

(8) Der Auftraggeber informiert den Vermittler, wenn er weitere Arbeitsvermittler (privat oder öffentlich-rechtlich) beauftragt, beauftragt hat oder wenn er eine neue Arbeit annimmt.

Vertragsdauer

(9) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Liegt ein Vermittlungsgutschein vor und läuft die darin genannte Frist ab, verpflichtet sich der Auftraggeber zur umgehenden und unaufgeforderten Vorlage eines neuen gültigen Vermittlungsgutscheins.


(10)  Findet der Auftraggeber ohne die Hilfe des Vermittlers einen neuen Arbeitsplatz, verpflichtet sich der Auftraggeber dazu, den Vermittler umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. Mit der Kenntnisnahme des Vermittlers endet der Vertrag automatisch.

(11)  Dieser Vertrag kann jederzeit beiderseits gekündigt werden.

Vergütung

(12)  Dem Vermittler steht nur dann eine Vergütung zu, wenn der Auftraggeber durch die Tätigkeit des Vermittlers einen neuen Arbeitsvertrag oder Dienstleistungsvertrag schließt.
(siehe auch (4) und (5))

(13)  Hat der Auftraggeber Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein, ist  er verpflichtet, diesen dem Vermittler unverzüglich vorzulegen. Bei Vermittlung durch einen anderen Vermittler wird der Schein an den Auftraggeber zurückgegeben.

(14)  Bei erfolgreicher Vermittlung rechnet der Vermittler bei Vorliegen eines Vermittlungsgutscheines direkt mit der ausstellenden Stelle ab.

(15)  Soweit nicht anders vereinbart, beträgt das Vermittlungshonorar (außer bei Vorliegen eines Vermittlungsgutscheins) ein Bruttomonatsgehalt, höchstens jedoch 1.800,-- € inkl. 19% Mehrwertsteuer. Das Honorar wird fällig in zwei Raten: sechs Wochen nach Beginn der Tätigkeit 60% des Honorars, sechs Monate nach Beginn der Tätigkeit 40%, sofern das Beschäftigungsverhältnis dann noch besteht. Das Honorar wird auch dann fällig, wenn der Arbeitsvertrag zwar gelöst, aber innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsende ein gleicher Vertrag mit dem gleichen Arbeitgeber geschlossen wird.

(16)  Sofern kein Vermittlungsgutschein vorliegt und der Vermittler vom neuen Arbeitgeber eine Vermittlungsprovision von mindestens einem Bruttomonatsgehalt erhält, bleibt die Vermittlung für den Auftraggeber kostenfrei.
Hat der Vermittler den Auftraggeber zuvor bei seiner eigenen Arbeitssuche unterstützt und/oder beraten, werden die hierbei angefallenen Kosten auf die Vergütung angerechnet.

Sonstiges

(17)  Der Auftraggeber setzt  den Vermittler unverzüglich und selbständig von Umständen in Kenntnis, die bei der Vermittlung einer Arbeitsstelle relevant sein könnten, insbesondere über straf- und zivilrechtliche Prozesse und Urteile

(18)  Bei Zuwiderhandlung kann der Vermittler den Auftrag zurückweisen. Ggf. geltend zu machende Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.

Rechtsgrundlagen

(19)  Diese Vereinbarung besteht unabhängig von anderen Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern.

(20)  Das Rechtsverhältnis zwischen den Vertragspartnern unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Bad Kissingen.

(21)  Sollte eine Bestimmung dieser Regelungen unwirksam sein, so lässt dies die Wirksamkeit der Bestimmungen im übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Bestimmung in kraft, die in rechtlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. 

(22)  Änderungen und Ergänzungen dieser Regelungen bedürfen als Voraussetzung ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Ort/Datum: ___________________
Unterschrift Auftraggeber:____________________________

Bad Brückenau, den ____________ Unterschrift Vermittler: ______________________________

Gesellschafter: Dipl.Biol. Raimund Heiny, Dipl.Ing. Ulrich Rose


